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1 Allgemeine Rahmenbedingungen  

1.1 Gesetzliche Grundlagen  

Für den ÖPNV gelten auf europäischer, deutscher und niedersächsischer Ebene verschiedene 

Verordnungen, Richtlinien und Gesetze, die im Folgenden vorgestellt werden.  

1.1.1 Verordnungen und Richtlinien der Europäischen Union  

Am 3. Dezember 2009 ist die Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 über öffentliche Personenver-

kehrsdienste auf Schiene und Straße (im Folgenden VO 1370/2007) in Kraft getreten. Zweck der 

VO 1370/2007 ist es, in der Europäischen Gemeinschaft einheitlich festzulegen , welche Maßnah-

men die zuständigen Behörden ergreifen können, um im Interesse des Gemeinwohls Verkehrs-

dienste im ÖPNV sicherzustellen. Hierzu legt die VO 1370/2007 die Bedingungen fest, unter de-

nen die zuständigen Behörden den Betreibern Ausgleichsleistung en und/oder ausschließliche 

Rechte im Gegenzug für die Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen gewähren können. 

Solche Ausgleichsleistungen und/oder ausschließliche Rechte dürfen in der Regel nur durch ei-

nen zwischen der zuständigen Behörde und de m Verkehrsunternehmen geschlossenen öffentli-

chen Dienstleistungsauftrag gewährt werden. Nach den Vergaberegeln der VO 1370/2007 wer-

den öffentliche Dienstleistungsaufträge in der Regel im Wege eines wettbewerblichen Verfah-

rens vergeben. Neben der wettbewerb lichen Vergabe sieht die Verordnung aber auch Möglich-

keiten für Direktvergaben vor.  

Im Dezember 2017 trat die Verordnung (EU) 2016/2338 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 14. Dezember 2016 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 hinsichtlich 

der Öffnung des Marktes für inländische Schienenpersonenverkehrsdienste in Kraft . Für den 

Nahverkehrsplan ist dabei der neue Art. 2a VO 1370/2007 bedeutsam. Denn diese Vorschrift ist 

eine Schnittstelle zwischen den Spezifikationen der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen und 

ŘŜƴ α{ǘǊŀǘŜƎƛŜǇŀǇƛŜǊŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘŜƴ ±ŜǊƪŜƘǊ ƛƴ ŘŜƴ aƛǘƎƭƛŜŘǎǘŀŀǘŜƴάΦ 5ƛŜ ƎŜƳŜƛƴǿƛǊǘπ

schaftlichen Verpflichtungen der öffentlichen Dienstleistungsaufträge oder allgemeinen Vor-

schriften der zuständigen Behörden müssen im Einklang mit solchen Strategiepapieren stehen. 

Der Nahverkehrsplan kann als ein Strategi epapier in diesem Sinne angesehen werden.  

Der Nahverkehrsplan bildet eine wichtige Grundlage für künftige öffentliche Dienstleistungsauf-

träge. Diese setzen die Vorgaben des Nahverkehrsplans in konkrete gemeinwirtschaftliche Ver-

pflichtungen um. Die Anforderungen an Art und Umfang sowie Qualität des  ÖPNV-Angebots 

sind vom betrauten Betreiber zu erfüllen.  



Nahverkehrsplan Stadt Wilhelmshaven (2025 -2029) 

 

 

© 2025 PTV Transport Consult GmbH  Seite 10/97 

 

1.1.2 Nahverkehrsrelevante Gesetze der Bundesrepublik Deutschland  

Personenbeförderungsgesetz (PBefG)  

Das Personenbeförderungsgesetz (PBefG) wurde zum 1. Januar 2013 grundlegend überarbeitet, 

um die EU-Verordnung EU VO 1370/2007 im nationalen Recht zu berücksichtigen. 2021 wurde 

das PBefG erneut novelliert, mit dem Ziel, auch flexiblen Bedienungsweisen ein en rechtlichen 

Rahmen zu geben, die bisher im PBefG nicht berücksichtigt waren.  

Nahverkehrsplan im PBefG  

Der Nahverkehrsplan wurde bei der Novellierung 2013 in seiner Funktion deutlich gestärkt. So 

wurde der § 8 PBefG neu gefasst und legt fest, dass der Aufgabenträger für den ÖPNV für die 

!ǳŦǎǘŜƭƭǳƴƎ ŘŜǎ bŀƘǾŜǊƪŜƘǊǎǇƭŀƴǎ ȊǳǎǘŅƴŘƛƎ ƛǎǘΥ αCǸǊ ŘƛŜ {ƛŎƘŜǊǎǘŜƭƭǳƴƎ einer ausreichenden Be-

dienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr sind die 

Ǿƻƴ ŘŜƴ [ŅƴŘŜǊƴ ōŜƴŀƴƴǘŜƴ .ŜƘǀǊŘŜƴ ό!ǳŦƎŀōŜƴǘǊŅƎŜǊύ ȊǳǎǘŅƴŘƛƎά όϠ у !ōǎΦ о {ŀǘȊ м t.ŜŦDύΦ  

IƛŜǊŦǸǊ ǎƻƭƭ ŘŜǊ !ǳŦƎŀōŜƴǘǊŅƎŜǊ α!ƴŦƻǊŘŜǊǳƴƎŜƴ ŀƴ ¦ƳŦŀƴƎ ǳƴŘ vǳŀƭƛǘŅǘ ŘŜǎ ±ŜǊƪŜƘǊǎŀƴƎŜōƻǘǎΣ 

dessen Umweltqualität sowie die Vorgaben für die verkehrsmittelübergreifende Integration der 

±ŜǊƪŜƘǊǎƭŜƛǎǘǳƴƎŜƴ αƛƴ ŘŜǊ wŜƎŜƭ ƛƴ ŜƛƴŜƳ bŀƘǾŜǊƪŜƘǊǎǇƭŀƴά ŘŜŦƛƴƛŜǊŜƴΦ Die Ziele des Klima-

schutzes und der Nachhaltigkeit sind gemäß § 1a PBefG zu berücksichtigen.  

Barrierefreiheit als Bestandteil des Nahverkehrsplans  

Ein zentrales Thema in der novellierten Fassung des PBefG ist die Barrierefreiheit. Hier werden 

weitreichende konkrete Anforderungen an den Nahverkehrsplan gestellt:  

α5ŜǊ bŀƘǾŜǊƪŜƘǊǎǇƭŀƴ Ƙŀǘ ŘƛŜ .ŜƭŀƴƎŜ ŘŜǊ ƛƴ ƛƘǊŜǊ aƻōƛƭƛǘŅǘ ƻŘŜǊ ǎŜƴǎƻǊƛǎŎƘ ŜƛƴƎŜǎŎƘǊŅƴƪǘŜƴ 

Menschen mit dem Ziel zu berücksichtigen, für die Nutzung des öffentlichen Personennahver-

kehrs bis zum 1. Januar 2022 eine vollständige Barrierefreiheit zu erreiche n. Die in Satz 3 ge-

nannte Frist gilt nicht, sofern in dem Nahverkehrsplan Ausnahmen konkret benannt und begrün-

det werden. Im Nahverkehrsplan werden Aussagen über zeitliche Vorgaben und erforderliche 

aŀǖƴŀƘƳŜƴ ƎŜǘǊƻŦŦŜƴΦά όϠ у !ōǎΦ о t.ŜŦDύΦ 

Für den Nahverkehrsplan bedeutet das, dass die Definition der vollständigen Barrierefreiheit hin-

sichtlich aller Aspekte der Nutzung (Erreichbarkeit, Ein - und Ausstieg, Fahrzeug, aber auch Infor-

mation, Vertrieb und Personal) umfassen muss und alle Ausnahmen  der erreichten vollständigen 

Barrierefreiheit bis 01.01.2022 im Nahverkehrsplan beschrieben und begründet werden müs-

sen. 

Beteiligungsverfahren am Nahverkehrsplan  

Zur Beteiligung an der Erstellung des Nahverkehrsplans wird im PBefG Folgendes ausgesagt: 

α.Ŝƛ ŘŜǊ !ǳŦǎǘŜƭƭǳƴƎ ŘŜǎ bŀƘǾŜǊƪŜƘǊǎǇƭŀƴǎ ǎƛƴŘ ŘƛŜ ǾƻǊƘŀƴŘŜƴŜƴ ¦ƴǘŜǊƴŜƘƳŜǊ ǎƻǿƛŜ .ŜƘƛƴŘŜǊπ

tenbeauftragte oder Behindertenbeiräte, Verbände der in ihrer Mobilität oder sensorisch einge-

ǎŎƘǊŅƴƪǘŜƴ CŀƘǊƎŅǎǘŜ ǳƴŘ CŀƘǊƎŀǎǘǾŜǊōŅƴŘŜ ŀƴȊǳƘǀǊŜƴ ōȊǿΦ ŦǊǸƘȊŜƛǘƛƎ Ȋǳ ōŜǘŜƛƭƛƎŜƴά όϠ у !ōǎΦ о 

PBefG). Über zentrale Anforderungen wurden die sonstigen Beteiligten, zu denen u.a. die Ver-

kehrsunternehmen, die o.g. Verbände/Institutionen und der Verkehrsverbund zählen, von den 
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Auftraggebern im Rahmen der Erstellung der Nahverkehrspläne in Kenntnis gesetzt und in die 

Arbeitskreise einbezogen.  

²ŜƛǘŜǊ ƘŜƛǖǘ Ŝǎ ƛƳ Ϡ у !ōǎΦ о t.ŜŦDΥ αΧ ǎƻǿŜƛǘ ǾƻǊƘŀƴŘŜƴ ǎƛƴŘ .ŜƘƛƴŘŜǊǘŜƴōŜŀǳŦǘǊŀƎǘŜ ƻŘŜǊ .Ŝπ

hindertenbeiräte, Verbände der in ihrer Mobilität oder sensorisch eingeschränkten Fahrgäste 

und Fahrgastverbände anzuhören. Ihre Interessen sind angemessen und disk riminierungsfrei zu 

ōŜǊǸŎƪǎƛŎƘǘƛƎŜƴΦά  

Rechtliche Wirkung des Nahverkehrsplans  

Die rechtliche Wirkung des Nahverkehrsplans ist in § 8 Abs. 3a PBefG definiert, in dem die Be-

rücksichtigung des Nahverkehrsplans bei den Vergabeverfahren von Liniengenehmigungen fest-

ƎŜƭŜƎǘ ƛǎǘΥ α5ƛŜ DŜƴŜƘƳƛƎǳƴƎǎōŜƘǀǊŘŜ ǿƛǊƪǘ ƛƳ wŀƘƳŜƴ ƛƘǊŜǊ .ŜŦǳƎƴƛǎǎŜ ƴŀŎƘ diesem Gesetz 

und unter Beachtung des Interesses an einer wirtschaftlichen Verkehrsgestaltung an der Erfül-

lung der dem Aufgabenträger nach Absatz 3 Satz 1 obliegenden Aufgabe mit. Sie hat hierbei ei-

ƴŜƴ bŀƘǾŜǊƪŜƘǊǎǇƭŀƴ Ȋǳ ōŜǊǸŎƪǎƛŎƘǘƛƎŜƴ όΧύάΦ 9ǊƎŅƴȊǘ ǿƛǊŘ ŘƛŜǎ ŘǳǊŎƘ Ϡ мо !ōǎΦ нō t.ŜŦDΥ α²ŜǊπ

den im öffentlichen Personennahverkehr mehrere Anträge gestellt, die sich ganz oder zum Teil 

auf die gleiche oder im Wesentlichen gleiche Verkehrsleistung beziehen, so ist die Auswahl des 

Unternehmers danach vorzunehmen,  wer die beste Verkehrsbedienung anbietet. Hierbei sind 

insbesondere die Festlegungen eines Nahverkehrsplans im Sinne des § 8 Abs. 3 zu berücksichti-

ƎŜƴΦά  

Einer Vereinbarung über eine gemeinwirtschaftliche Leistung, nach Ausschreibung oder nach 

Direktvergabe, geht eine Vorabbekanntmachung voraus (§ 8a Abs. 2 PBefG). In dieser Vorabbe-

kanntmachung legt der Aufgabenträger fest, welche Standards für den Verkehr gelten sollen 

und von dem Unternehmen zuzusichern sind. Dabei können und sollen sich die Standards aus 

dem Nahverkehrsplan entwickeln.  

§ 13 Abs. 2 Nr. 3d PBefG bestimmt, dass eine Liniengenehmigung nicht erteilt werden darf, 

αǿŜƴƴ ŘŜǊ ōŜŀƴǘǊŀƎǘŜ ±ŜǊƪŜƘǊ ŜƛƴȊŜƭƴŜ ŜǊǘǊŀƎǊŜƛŎƘŜ [ƛƴƛŜƴ ƻŘŜǊ Ŝƛƴ ¢ŜƛƭƴŜǘȊ ŀǳǎ ŜƛƴŜƳ ǾƻǊƘŀƴπ

denen Verkehrsnetz oder aus einem im Nahverkehrsplan im Sinne des § 8 Abs.  3 festgelegten 

[ƛƴƛŜƴōǸƴŘŜƭ ƘŜǊŀǳǎƭǀǎŜƴ ǿǸǊŘŜΦά  

Die wesentlichen Anforderungen wie Linienweg, Haltestellen, Bedienungshäufigkeit, Bedie-

nungszeiten, Anschlusssicherung und Barrierefreiheit sollen daher im Nahverkehrsplan enthal-

ten sein und werden dementsprechend gewürdigt.  

Behindertengleichstellungsgesetz (BGG)  

Neben dem PBefG werden im Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen  (Behinderten-

gleichstellungsgesetz -BGG) vom 27.04.2002 Aussagen zur Barrierefreiheit im ÖPNV getroffen.  

So wird in § 4 des BGG Barrierefreiheit definiert : Als barrierefrei  ǎƛƴŘ αōŀǳƭƛŎƘŜ ǳƴŘ ǎƻƴǎǘƛƎŜ !ƴπ

lagen, Verkehrsmittel, [...], wenn sie für behinderte  Menschen in der allgemein üblichen Weise, 

ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne  ŦǊŜƳŘŜ IƛƭŦŜ ȊǳƎŅƴƎƭƛŎƘ ǳƴŘ ƴǳǘȊōŀǊ ǎƛƴŘά 
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zu verstehen. § 8 des BGG besagt, dass öffentlich zugängliche Verkehrsanlagen und  Beförde-

rungsmittel im öffentlichen Personennahverkehr nach Maßgabe der einschlägigen  Rechtsvor-

schriften des Bundes barrierefrei zu gestalten sind.  

Regionalisierungsgesetz (RegG)   

Das RegG wurde am 27. Dezember 1993 verabschiedet, es regelt die finanzielle und organisato-

rische Verantwortung der Länder für den ÖPNV (letzte Änderung 2023).  Das Gesetz dient der 

Förderung und Sicherstellung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) durch die Übertra-

gung von Finanzmitteln und Zuständigkeiten auf die Länder.  Es regelt  damit  auch Ausgleichsmit-

tel zur Finanzierung des Deutschland tickets. Die Finanzierung des ÖPNV erfolgt durch die Zuwei-

sung von Regionalisierungsmitteln vom Bund an die Länd er. Diese Mittel sollen zweckgebunden 

für den ÖPNV verwendet werden.  Die Länder sind verantwortlich für die Planung, Organisation 

und Finanzierung des ÖPNV. Sie haben die Möglichkeit, die Aufgaben auf kommunale Aufgaben-

träger zu übertragen.  Die Verteilung der Mittel erfolgt nach festgelegten Schlüsseln, die die Be-

dürfnisse der Länder berücksichtigen.  Das Ziel ist die Sicherstellung eines attraktiven, umwelt-

freundlichen und leistungsfähigen ÖPNV als Bestandteil der Daseinsvorsorge.  Die Länder müs-

sen regelmäßig über die Verwendung der Mittel und die Erreichung der Ziele berichten.  

1.1.3 Gesetze des Bundeslands Niedersachsen  

Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (NNVG)  

Aufgabenträgerschaft  

Gemäß den Regelungen des NNVG sind die Träger des öffentlichen Personennahverkehrs die 

Landkreise und kreisfreien Städte in ihrem jeweiligen Gebiet. Die Region Hannover, und der 

Großraum Braunschweig sind darüber hinaus für den Schienenpersonennahverkehr ( SPNV) in 

ihrem Gebiet zuständig. Der SPNV für das restliche Niedersachsen liegt in der Verantwortung 

des Landes bzw. der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen mbH (LNVG). 

Das NNVG regelt, dass die Aufgabenträger die zuständige Stelle für die Sicherstellung einer aus-

reichenden Verkehrsbedienung im öffentlichen Personennahverkehr sind und auch zuständige 

Behörde im Sinne des § 8a Abs. 1 Satz 3 des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG).  

Nahverkehrsplan  

§ 6  Abs. 1 des NNVG regelt, dass die Aufgabenträger für ihren Bereich einen Nahverkehrsplan 

für jeweils 5 Jahre mit folgenden Inhalten aufzustellen haben: Es ist dazustellen,  

αмΦ ǿŜƭŎƘŜǎ .ŜŘƛŜƴǳƴƎǎŀƴƎŜōƻǘ ƛƳ tƭŀƴǳƴƎǎƎŜōƛŜǘ ōŜǎǘŜƘǘ ǳƴŘ ǿŜƭŎƘŜ ŘŀŦǸǊ ǿŜǎŜƴǘƭƛŎƘŜƴ ±ŜǊπ

kehrsanlagen vorhanden sind,  

2. welche Zielvorstellungen bei der weiteren Gestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs 

verfolgt werden,  
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3. welche Maßnahmen unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit des Aufgaben-

trägers zur Verwirklichung der Zielvorstellungen nach Nummer 2 ergriffen werden sollen,  

4. welche Anteile der nach Nummer 3 geplanten Investitionen auf den Schienenpersonennah-

verkehr und auf den sonstigen Personennahverkehr entfallen,  

5. welcher Finanzbedarf sich für diese Investitionen einschließlich ihrer Folgekosten ergibt,  

6. welcher Finanzbedarf für Betriebskostendefizite sich aus dem vorhandenen Bedienungsange-

bot und aus der Verwirklichung der Maßnahmen nach Nummer 3 ergibt und  

тΦ ǿƛŜ ŘŜǊ ƛƴ ŘŜƴ bǳƳƳŜǊƴ р ǳƴŘ с ŘŀǊƎŜǎǘŜƭƭǘŜ CƛƴŀƴȊōŜŘŀǊŦ ƎŜŘŜŎƪǘ ǿŜǊŘŜƴ ǎƻƭƭΦά 

Berücksichtigung übergeordneter Planungen und Beteiligungsverfahren zum Nahverkehrs-

plan  

§ 6 Abs. 2 des NNVG besagt, dass der Nahverkehrsplan an das geplante Bedienungsangebot im 

Schienenpersonennahverkehr und an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung anzupas-

sen ist. 

Hinsichtlich der Beteiligungen wird wie im PBefG insbesondere die Mitwirkung der Verkehrsun-

ternehmen an der Aufstellung genannt.  

Zu beteiligen sind darüber hinaus benachbarte Aufgabenträger, kreisangehörige Gemeinden 

und Samtgemeinden, die Verbandsmitglieder, die Straßenbaulastträger, die Verbände, die die 

Interessen der Fahrgäste vertreten, sowie die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen 

mbH. 

Zudem ist der Nahverkehrsplan dem Land vorzulegen.  

Rabattierung des Ausbildungsverkehrs  

2016 wurde der § 7 neu gefasst und die §§ 7a bis d neu eingefügt. § 7a regelt die verpflichtende 

Rabattierung der Zeitfahrausweise im Ausbildungsverkehr. Ab 2017 gewährt das Land den kom-

munalen Aufgabenträgern eine jährliche Zuweisung aus den Mitteln als A usgleichsbeträge für 

diese Rabattierung. Aus diesen Mitteln werden die Ausgleichszahlungen an die Verkehrsunter-

nehmen für die Rabattierung der Ausbildungszeitkarten finanziert.  

Nach § 7b gewährt das Land den kommunalen Aufgabenträgern zur Weiterentwicklung des stra-

ßengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs ab dem Kalenderjahr 2017 eine weitere jähr-

liche Zuweisung. Diese sind insbesondere für die Einrichtung von flexiblen Bedi enformen be-

stimmt, können aber auch für andere Maßnahmen eingesetzt werden, die den ÖPNV verbessern 

oder erweitern.  

§ 7c regelt die Transparenz und Überprüfung von Wirkungen der Finanzzuweisung. Zum Zweck 

der Transparenz müssen die kommunalen Aufgabenträger nach § 7c (1) bis zum Ablauf des 31. 

Dezember 2019 einen aktualisierten Nahverkehrsplan für ihren Zuständigkeitsbe reich aufstellen. 

Kommt der jeweilige kommunale Aufgabenträger dieser Verpflichtung nicht nach, so erfolgt die 
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Zuweisung gemäß den §§ 7 a und 7 b nach dem 1. Januar 2020 erst nach Vorlage des aktualisier-

ten Nahverkehrsplans.  

§ 7c Abs. 2 besagt zudem, dass zum 1. Januar 2019 und danach jeweils im Abstand von zwei Jah-

ren die kommunalen Aufgabenträger dem Land für ihren Zuständigkeitsbereich einen Qualitäts-

bericht vorzulegen haben, in dem die insgesamt sowie auf der Grundlage der  Mittelzuweisungen 

nach den §§ 7a und 7b erzielten Verbesserungen im straßengebundenen öffentlichen Personen-

nahverkehr darzustellen sind. Die Auszahlung der Zuweisungen hängt direkt davon ab.  

Mit der Neufassung des NNVG wird die bisher gültige Verordnung über die durchschnittlichen 

verkehrsspezifischen Kosten je Personen-Kilometer nach § 45a des PBefG aufgehoben, die bis-

lang die Vergabe der Ausgleichsleitungen im Ausbildungsverkehr geregelt hat . 

Niedersächsisches Schulgesetz  (NSchG) 

Das Niedersächsische Schulgesetz (NSchG) bestimmt in § 114 Abs. 1 NSchG, dass die Landkreise 

und kreisfreien Städte Träger der Schülerbeförderung sind. Sie haben die in ihrem Gebiet woh-

nenden Kinder, die einen Schulkindergarten besuchen oder die an besonde ren Sprachförder-

maßnahmen gem. § 64 Abs. 3 NSchG teilnehmen, sowie die in ihrem Gebiet wohnenden Schüle-

rinnen und Schüler unter zumutbaren Bedingungen zur Schule zu befördern oder ihnen bzw. 

ihren Erziehungsberechtigten die notwendigen Aufwendungen für den  Schulweg zu erstatten. 

Dies gilt für die 1. bis 10. Schuljahrgänge der allgemeinbildenden Schulen, die 11. und 12. Schul-

jahrgänge der Schulen im Förderschwerpunkt für geistige Entwicklung der Förderschulen, die 

Berufseinstiegsschule, die ersten Klassen von Berufsfachschulen, soweit die Schülerinnen und 

Schüler diese ohne Sekundarabschluss I ς Realschulabschluss ς besuchen. 

Unter den Aspekten der Wirtschaftlichkeit des ÖPNV im ländlichen Raum muss teilweise auf den 

freigestellten Schülerverkehr zurückgegriffen werden, um zumutbaren Bedingungen zur Beför-

derung von Schülern zu Bildungsstätten zu gewährleisten. Unter freigestell tem Schülerverkehr 

wird in der Freistellungsverordnung geregelter Verkehr vom und zum Unterricht verstanden, bei 

dem die Betriebskosten in vollem Umfang durch den Schulträger übernommen werden. Die 

Schüler bzw. deren Eltern müssen keine Fahrscheine erwerben. Ein freigestellter Schülerverkehr 

wird außerdem notwendig, wenn die Beförderung im ÖPNV nicht möglich ist, weil z.  B. Mobili-

tätseinschränkungen der Schülerinnen/der Schüler gegeben sind.  

1.2 Rahmenvorgaben aus der Landesplanung  

Im Jahre 1994 hat das Land Niedersachsen als übergeordnete Planungsinstanz das Landes-

Raumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP) erlassen, welches die räumlichen und fachli-

chen Ziele für die Entwicklung Niedersachsens bestimmt. Neben der Behandlung von Verkehrs-

ŦǊŀƎŜƴ ŦƛƴŘŜƴ ǎƛŎƘ ƘƛŜǊ ŀǳŎƘ !ǳǎǎŀƎŜƴ ȊǳƳ α½ŜƴǘǊŀƭŜ-Orte-{ȅǎǘŜƳάΦ 5ŀǎ [wht ǿǳǊŘŜ Ǝrundle-

gend novelliert und im Januar 2008 im Niedersächsischen Gesetz - und Verordnungsblatt veröf-

fentlicht. Die letzte Änderung erfolgte 2022. Die Zielsetzung für den öffentlichen Personennah-

ǾŜǊƪŜƘǊ ƛǎǘ ŦƻƭƎŜƴŘŜǊƳŀǖŜƴ ŦƻǊƳǳƭƛŜǊǘΥ α5ŜǊ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘŜ tŜǊǎƻƴŜƴƴŀhverkehr ist zu sichern und 
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bedarfsgerecht auszubauen. Den öffentlichen Personennahverkehr ergänzende Mobilitätsange-

bote, wie beispielsweise flexible Bedienformen, sollen, insbesondere zur Verbesserung der Er-

reichbarkeit der Grund - und Mittelzentren und zur Erschließung ländlicher Rä ume, weiterentwi-

ckelt und gestärkt werden. In den Regionalen Raumordnungsprogrammen sind Festlegungen 

zur Sicherung und bedarfsgerechten Entwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs zu tref-

fen; dabei ist sicherzustellen, dass straßen- und schienengebun dener öffentlicher Personennah-

verkehr aufeinander abgestimmt sind. Die Verlagerung von motorisiertem Individualverkehr auf 

den öffentlichen Personennahverkehr und auf den Fahrradverkehr soll durch städtebauliche und 

verkehrliche Maßnahmen unterstützt werde ƴΦά 

1.3 Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs  

Eigenwirtschaftliche und gemeinwirtschaftliche Verkehre  

Grundsätzlich wird unterschieden zwischen eigenwirtschaftlich und gemeinwirtschaftlich er-

brachten Verkehren. Laut Personenbeförderungsgesetz (PBefG) ist eigenwirtschaftlichen Ver-

kehren der Vorzug zu geben. Nach § 8 Abs. 4 PBefG wird der Aufwand für eigenwi rtschaftliche 

Verkehre gedeckt durch:  

¶ Beförderungserlöse (Fahrkartenverkauf)  

¶ Ausgleichsleistungen auf der Grundlage allgemeiner Vorschriften (z.B. Ausgleich für die unent-

geltliche Beförderung von Schwerbehinderten)  

¶ Unternehmenserträge im handelsrechtlichen Sinne (z.B. Einnahmen aus Fahrzeugwerbung)  

Kann eine ausreichende Verkehrsbedienung nicht mit eigenwirtschaftlichen Mitteln erbracht 

werden, so werden über einen öffentlichen Dienstleistungsvertrag dem erbringenden Verkehrs-

unternehmen vom Aufgabenträger Zuschüsse für die Erbringung der Leistung gew ährt. Der 

Leistungsumfang für die Erbringung einer ausreichenden Verkehrsbedienung wird vom Aufga-

benträger im Nahverkehrsplan definiert. Die finanziellen Mittel für die Zuschüsse sind Eigenmit-

tel der Landkreise.  

Regionalisierungsmittel  

Den Ländern werden vom Bund für die ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit öffentli-

chem Personennahverkehr finanzielle Mittel bereitgestellt. §  5 des Gesetzes zur Regionalisierung 

des öffentlichen Personennahverkehrs (Regionalisierungsgesetz ς RegG) regelt die Höhe und die 

Verteilung dieser so genannten Regionalisierungsmittel. Für die Jahre 2025 bis 2031 stehen dem 

Land Niedersachsen Regionalisierungsmittel in folgender Höhe zu:  

Jahr 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Reg-aƛǘǘŜƭ ƎŜǎŀƳǘ ώƛƴ aǊŘΦ ϵϐ 12,21 12,58 12,96 13,35 13,75 14,17 14,59 

Reg-aƛǘǘŜƭ bƛŜŘŜǊǎŀŎƘǎŜƴ ώƛƴ aǊŘΦ ϵϐ 0,99 1,02 1,05 1,09 1,12 1,15 1,19 

Tabelle 1: Höhe der Regionalisierungsmittel insgesamt sowie für Niedersachsen 2025 ς 2031  
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Darüber hinaus ist die Höhe der Regionalisierungsmittel nicht festgesetzt.  

Finanzmittel laut Niedersächsischem Nahverkehrsgesetz  

Die kommunalen Aufgabenträger des öffentlichen Nahverkehrs erhalten aus diesen Finanzmit-

teln Gelder, deren Höhe sich laut § 7 des Niedersächsischen Nahverkehrsgesetzes (NNVG) auf 

insgesamt 3,34 Prozent der für das Land Niedersachen nach § 5 Abs. 5 RegG vorgesehenen Fi-

nanzmittel belaufen. Die Verteilung der Mittel richtet sich zu zwei Dritteln nach dem Verhältnis 

der Einwohnerzahlen und zu einem Drittel nach den Flächenanteilen. Diese Mittel sind für fol-

gende Zwecke einzusetzen: 

¶ Investitionen in die Verbesserung des ÖPNV, einschließlich des Neu- und Ausbaus von Bushal-

testellen 

¶ Förderung der Zusammenarbeit der Aufgabenträger  

¶ Förderung von Tarif - und Verkehrsgemeinschaften sowie Tarif - und Verkehrsverbünden  

¶ Abdeckung von Betriebskostendefiziten im öffentlichen Schienenpersonennahverkehr  

¶ Abdeckung von Betriebskostendefiziten im straßengebundenen öffentlichen Personennahver-

kehr 

¶ Förderung der Vermarktung und zur Verbesserung der Fahrgastinformation  

¶ Durchführung von Verkehrserhebungen  

Zur Abdeckung von Verwaltungskosten erhalten die Aufgabenträger nach § 7 Abs. 4 vom Land 

CƛƴŀƴȊƘƛƭŦŜƴ ƛƴ IǀƘŜ Ǿƻƴ мΣор ϵ ƧŜ 9ƛƴǿƻƘƴŜǊΣ ƧŜŘƻŎƘ ƳƛƴŘŜǎǘŜƴǎ морΦллл ϵΦ  

Darüber hinaus werden Ausgleichszahlungen nach § 7a NNVG für den Ausbildungsverkehr im 

straßengebundenen ÖPNV vom Land an die Aufgabenträger gezahlt. Die Höhe ist in Anlage 1 

des NNVG festgelegt. Die Aufgabenträger sind verpflichtet Leistungen zum Ausgleic h der im 

Ausbildungsverkehr nicht gedeckten Kosten an die Verkehrsunternehmen zu erbringen.  

Nach § 7b NNVG stehen den kommunalen Aufgabenträgern Mitteln für die Weiterentwicklung 

des straßengebundenen ÖPNV zu. Diese sollen insbesondere für die Entwicklung von flexiblen 

Bedienformen genutzt werden, um in Räumen und Zeiten schwacher Nachfrage ein A ngebot si-

cherzustellen.  

Nach § 7e NNVG erhalten kommunale Aufgabenträger eine zusätzliche Finanzhilfe, wenn sie 

Schüler- und Azubi-Tickets anbieten, die bestimmte Mindeststandards erfüllen. Diese sind in An-

lage 3 des NNVG festgelegt.  

Mittel nach Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz  

Mittel nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz des Bundes stehen vorrangig  für Inves-

titionen in schienengebundene Verkehrsmittel zur Verfügung . Das Niedersächsische Gemeinde-

verkehrsfinanzierungsgesetz unterstützt nach § 2 NGVFG Gemeinden auch Vorhaben zum Bau 

und Ausbau von: 

¶ verkehrswichtigen Straßen und Radwegen der kommunalen Baulastträger  
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¶ besonderen Fahrspuren für Busse  

¶ Omnibusbahnhöfen und Haltestelleneinrichtungen insbesondere in Hinblick auf die Barriere-

freiheit  

¶ Umsteigeanlagen mit Park - und Halteplätzen und Fahrradstationen  

¶ Betriebshöfen und zentralen Werkstätten des ÖPNV  

Ebenfalls gefördert werden die Beschaffung von Omnibussen für den Einsatz im Linienverkehr 

sowie Maßnahmen zur Beschleunigung und zur sonstigen Verbesserung des ÖPNV für die Nut-

zer, insbesondere rechnergesteuerte Betriebsleitsysteme und technische Maßnahmen zur Steu-

erung von Lichtsignalanlagen sowie Systeme für die fortlaufend angepasste Fahrgastinformation  

und -navigation. Voraussetzung ist, dass die Vorhaben in einem Generalverkehrsplan vorgese-

hen sind und die Belange der Barrierefreiheit berücksichtigen.  Es können bis zu 75 Prozent der 

ȊǳǿŜƴŘǳƴƎǎŦŅƘƛƎŜƴ YƻǎǘŜƴ ƎŜŦǀǊŘŜǊǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 9ǎ ǿŜǊŘŜƴ ƛƴǎƎŜǎŀƳǘ ǇǊƻ WŀƘǊ мрл aƛƭƭƛŀǊŘŜƴ ϵ 

zur Verfügung gestellt, wovon mindestens 50 Prozent für die Finanzierung von SPNV und ÖPNV -

Vorhaben bereitstehen müssen.  

Bürgerbusvereine erhalten nach §  нŀ bD±CD ǇǊƻ WŀƘǊ рΦрллϵ ŦǸǊ ŘƛŜ CƛƴŀƴȊƛŜǊǳƴƎ ƛƘǊŜǎ hǊƎŀƴƛπ

sationsaufwandes.  

Förderung landesbedeutsamer Buslinien  

Das Land Niedersachsen fördert den Betrieb von landesbedeutsamen Buslinien. Das sind Linien, 

welche aufkommensstarke Orte verbinden und definierte Mindeststandards erfüllen. Die Aufga-

benträger können Förderungen für folgende Relationen erhalten:  

¶ Mittelzentrum ς Oberzentrum  

¶ Mittelzentrum ς SPNV-Haltepunkt  

¶ SPNV-Haltepunkt ς Fährverbindung  

¶ Anbindung von Orten mit besonderem touristischem Aufkommen oder sonstigem Bedarf  

¶ Verbindungen zum Lückenschluss im SPNV-Netz 

Lƴ ŘŜǊ αwƛŎƘǘƭƛƴƛŜ ǸōŜǊ ŘƛŜ DŜǿŅƘǊǳƴƎ Ǿƻƴ ½ǳǿŜƴŘǳƴƎŜƴ ȊǳǊ CǀǊŘŜǊǳƴƎ Ǿƻƴ ƭŀƴŘŜǎōŜŘŜǳǘǎŀπ

ƳŜƴ .ǳǎƭƛƴƛŜƴ ƛƳ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘŜƴ tŜǊǎƻƴŜƴƴŀƘǾŜǊƪŜƘǊ όmtb±ύά ǎƛƴŘ ŀƭƭŜ aƻŘŀƭƛǘŅǘŜƴ ŘŜǊ CǀǊŘŜǊǳƴƎ 

erläutert. Da diese Förderrichtlinie vorschreibt, dass die Leistung für minde stens drei Jahre über 

einen öffentlichen Dienstleistungsauftrag erbracht werden muss (Art 4.3 und 4.4), ist eine Förde-

rung von eigenwirtschaftlichen Verkehren nicht möglich. Die Höhe der Förderung richtet sich 

nach der Betriebsleistung, die im Rahmen der E rfüllung der Standards neu erbracht wird, und 

der Steuerkraft des Auftraggebers.  

Weitere Fördermöglichkeiten  

Weiterhin können die Aufgabenträger Förderungen vom Land erhalten für:  
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¶ bauliche und technische Maßnahmen zur Errichtung einer durchgehenden dynamischen Fahr-

gastinformation auf Echtzeitbasis (Antragstellung im Rahmen des ÖPNV -Jahresförderpro-

gramms des Landes Niedersachsen, Modalitäten siehe Merkblatt Besonderer Teil ÖPNV -Echt-

zeitinformationssysteme)  

¶ Untersuchungen zur Einführung, Einrichtung und Betrieb von flexiblen Bedienformen und al-

ternativen Bedienungsangeboten ( Förderung vom Europäischen Fonds für regionale Entwick-

lung (EFRE), siehe Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Maß-

nahmen für klimaschonende und umweltfreundlichere Fahrzeuge sowie nachhaltige Mobili-

tätsangebote im öffentlichen Personennahverkehr (Flexible Bedienformen) ) 

Das Land gewährt den Verkehrsunternehmen Förderungen für folgende Vorhaben:  

¶ Aus- oder Umbau von Betriebshöfen sowie Umstellung von Betriebshöfen auf saubere und 

emissionsfreie Antriebe ( EFRE-Förderung, Antragstellung im Rahmen des ÖPNV-Jahresförder-

ǇǊƻƎǊŀƳƳǎ ŘŜǎ [ŀƴŘŜǎ bƛŜŘŜǊǎŀŎƘǎŜƴΣ 9ǊƭŅǳǘŜǊǳƴƎŜƴ ǎƛŜƘŜ aŜǊƪōƭŀǘǘ α½ǳǿŜƴŘǳƴƎŜƴ ŦǸǊ 

Vorhaben des straßengebundenen ÖPNV ς пύ .ŜǘǊƛŜōǎƘǀŦŜάύ 

¶ Beschaffung von Kleinbussen für Bürgerbusbetrieb  

Die Gebietskörperschaften können vom Land Förderungen erhalten für:  

¶ ŘŜƴ ōŀǊǊƛŜǊŜŦǊŜƛŜƴ !ǳǎōŀǳ Ǿƻƴ IŀƭǘŜǎǘŜƭƭŜƴ όǎƛŜƘŜ α.ŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ǸōŜǊ ŘƛŜ DŜǿŅƘǊǳƴƎ Ǿƻƴ 

½ǳǿŜƴŘǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘƛŜ .ŜǎŎƘŀŦŦǳƴƎ Ǿƻƴ ƴŜǳŜƴ .ǸǊƎŜǊōǳǎŦŀƘǊȊŜǳƎŜƴ ƛƴ bƛŜŘŜǊǎŀŎƘǎŜƴάύ 

¶ Verknüpfungsanlagen zwischen ÖPNV und SPNV (z.B. Aus- und Neubau von Park+Ride - und 

Bike+Ride-Anlagen inklusive Elektroladegeräten an Bahnhöfen, Aus- und Neubau von Kurzzeit- 

ǳƴŘ ¢ŀȄƛǇŀǊƪǇƭŅǘȊŜƴΣ ǎƛŜƘŜ αwƛŎƘǘƭƛƴƛŜ ǸōŜǊ ŘƛŜ DŜǿŅƘǊǳƴƎ Ǿƻƴ ½ǳǿŜƴŘǳƴƎŜƴ ȊǳǊ CǀǊderung 

von Umsteigeanlagen und Haltestelleneinrichtungen im öffentlichen Personennahverkehr 

(ÖPNV) (Richtlinie ÖPNV-Umsteigeanlagen und -IŀƭǘŜǎǘŜƭƭŜƴύάύ 

¶ bauliche und technische ÖPNV -Beschleunigungsmaßnahmen (z.  B. Straßenaufweitung an 

Kreuzungen, Einrichtung von Busfahrstreifen, Einrichtung eines RBL -Systems, Steuerung von 

Lichtsignalanlagen, Antragstellung im Rahmen des ÖPNV-Jahresförderprogramms des Landes 

bƛŜŘŜǊǎŀŎƘǎŜƴΣ 9ǊƭŅǳǘŜǊǳƴƎŜƴ ǎƛŜƘŜ αaŜǊƪōƭŀǘǘ .ŜǎƻƴŘŜǊŜr Teil ÖPNV-.ŜǎŎƘƭŜǳƴƛƎǳƴƎάύ 

Die Abwicklung erfolgt über die LNVG oder die Investitions - und Förderbank des Landes Nieder-

sachsen.  

Der Bund und die Europäische Union haben weitere Förderprogramme aufgestellt, welche die 

Finanzierung des ÖPNV unterstützen können. Eine Übersicht der aktuellen Förderprogramme 

sowie deren Voraussetzungen bietet die Förderdatenbank des Bundes, welche auch über För-

derprogramme der Länder und der EU informiert.  
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1.4 Aufgabenträger und Verkehrsunternehmen  

1.4.1 Aufgabenträgerschaft im ÖPNV  

Aufgabenträger für den straßengebundenen ÖPNV in ihren jeweiligen Gebieten sind die Land-

kreise Aurich, Friesland, Leer und Wittmund sowie die Städte Wilhelmshaven und Emden. Die 

kreisangehörige Stadt Leer ist Aufgabenträger des Stadtverkehrs Leer. Sie alle sind für die Orga-

nisation und Finanzierung des ÖPNV in ihrem Gebiet zuständig. Die Aufgabenträger des stra-

ßengebundenen ÖPNV sind in der Verkehrsregion Ems -Jade (Verkehrsregion) organisiert.  

Der kreisfreien Stadt Wilhelmshaven, die einen öffentlichen Dienstleistungsauftrag an ihr eige-

nes kommunales Verkehrsunternehmen vergeben hat, wird bezüglich der Regelungen Verbund-

tarif, Verkehrsangebot, Marketing, Außendarstellung,  Vertrieb, Mobilitätszentrale  und Fahrgast-

information sowie Fahrzeugausstattung  eine Sonderstellung eingeräumt.  Die in den folgenden 

Kapoteln diesbezüglich genannten Ziele sind für die Stadt Wilhelmshaven nicht bindend.  

Aufgabenträger für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) sind in Niedersachsen die LNVG 

sowie die Region Hannover und der Regionalverband Großraum Braunschweig. In der Region 

Ems-Jade liegt die Aufgabenträgerschaft für den SPNV bei der LNVG.  

1.4.2 Organisationen der Aufgabenträger  

Die Landkreise Aurich, Emsland, Friesland, Leer und Wittmund sowie die Städte Emden, Wil-

helmshaven und Leer hatten sich bis zum 31.12.2024 in ihrer Eigenschaft als Aufgabenträger in 

ŘŜǊ α±ŜǊƪŜƘǊǎǊŜƎƛƻƴ 9Ƴǎ-WŀŘŜ Dōwά ό±9W Dōwύ ƻǊƎŀƴƛǎƛŜǊǘΣ ǳƳ ƛƘǊŜ !ƪǘƛǾƛǘŅǘen im Bereich des 

straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs zu koordinieren und ihre Interessen, ins-

besondere in Bezug auf die Ausgestaltung des Schienenpersonennahverkehrs, zu bündeln und 

zu vertreten sowie die Attraktivität des ÖPNV durch geziel te Förderprojekte zu steigern. Die bis-

herige Struktur der VEJ GbR kann als Managementgesellschaft der Aufgabenträger im ÖPNV be-

schrieben werden.  

Die bisherige VEJ GbR wird nun in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt (Ar-

beitstitel GVEJ) und zu einem Verkehrs- bzw. Mobilitätsverbund weiterentwickelt, der eigene Ent-

scheidungsbefugnisse erhalten soll. Die Ausübung hoheitlicher Befugni sse soll jedoch weiterhin 

Aufgabe der kommunalen Gesellschafter bleiben. Darüber hinaus ist der Landkreis Emsland mit 

Wirkung zum Ablauf des 31.12.2024 aus der VEJ GbR ausgeschieden und auch nicht Teil der 

neuen GVEJ1. 

Aufgaben der neuen GVEJ 1  

Die Satzung der GVEJ1 konkretisiert den Gesellschaftsgegenstand der Erbringung von Leistun-

gen zur Entwicklung und Förderung des ÖPNV in der Verkehrsregion dahingehend, dass neue 

 
1 Bezeichnung dient als Arbeitstitel für die zu gründende GmbH  
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Aufgaben definiert werden, die sich in die Bereiche Verbundaufgaben, Aufgaben des Mobilitäts-

managements sowie sonstige Aufgaben unterteilen.  

Neben einer Schärfung des Aufgabenprofils der neuen GVEJ1 rücken als zentrale Verbundaufga-

ben in diesem Zusammenhang vor allem die Weiterentwicklung und Förderung des regionalen 

Bustarifs sowie die damit einhergehende Festlegung der Regelungen zur Aufteilung der Erlöse 

in den Vordergrund. Die Stadt Wilhelmshaven nimmt an der Einnahmeaufteilung nicht teil.   

Unter der Voraussetzung, dass die erforderlichen personellen und wirtschaftlichen Vorausset-

zungen geschaffen werden, soll ein gemeinsamer und verbindlicher Bustarif für die Verkehrsre-

gion entwickelt werden (Verbundtarif).   

In engem Zusammenhang mit der Weiterentwicklung des Fahrtarifs steht die Etablierung eines 

eigenen übergreifenden Marketings (Verbundmarketing) sowie perspektivisch die Übernahme 

des zentralen Kundenmanagements für die Fahrgäste in der Region (Fahrgast - und Kundenma-

nagements) in Ergänzung zum Kundenmanagement der Verkehrsunternehmen.  

Die GVEJ1 entwickelt und fördert nachhaltige, sozialverträgliche und kundenorientierte Verkehrs-

angebote, sie plant, initiiert und fördert neue vernetzte Mobilitätsangebote als Ergänzung zum 

ÖPNV.  

Zu den Aufgaben des Mobilitätsmanagements gehören insbesondere folgende Themenfelder:  

¶ Multimodalität: Förderung einer verbundeinheitlichen Integration und Vernetzung verschie-

dener Verkehrsformen und Verkehrsträger  

¶  Digitalisierung:  Anwendung digitaler Medien zur Beauskunftung, Buchung, Bezahlung und 

Vernetzung von Mobilitätsdienstleistungen und mobilitätsnahen Dienstleistungen  

¶  Mobilitätsdatenmanagement:  Erhebung und Verwendung von Daten zur Steuerung der Mo-

bilität  

¶  Automatisierung:  Unterstützung des automatisierten und vernetzten Fahrens  

¶  Dekarbonisierung:  Unterstützung des Einsatzes klimaneutraler einschließlich der hierfür je-

weils notwendigen Infrastruktur durch Koordination und Standardisierung.  

Die GVEJ1 stimmt Verkehrsangebote mit angrenzenden Verkehrsräumen ab. Zudem soll sie ein 

Leitbild entwickeln, welches die Weiterentwicklung des Tarifverbundes zu einem Umwelt - und 

Mobilitätsverbund aufzeigt.  

1.4.3 Verkehrsunternehmen  

In den Landkreisen Aurich, Friesland, Leer und Wittmund sind folgende Verkehrsunternehmen im 

ÖPNV tätig: 

 

¶ Ahi Hamdi 

¶ AG Reederei Norden-Frisia 

¶ Arendt Busbetrieb GmbH  
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¶ Blaue Bus-Reisen GmbH 

¶ Borkumer Kleinbahn und Dampfschifffahrtgesellschaft mbH  

¶ Bruns Omnibusverkehr GmbH  

¶ Ert Wissmann Omnibusbetrieb GmbH  

¶ Fahrschule Wilken GmbH 

¶ Fass-Reisen 

¶ Hermann Edzards GmbH 

¶ Jacobs Reisedienst 

¶ Kreisbahn Aurich GmbH 

¶ Omnibusbetrieb Andreesen GmbH & Co. KG 

¶ Omnibusbetrieb Hinrich Uffen  

¶ Omnibusverkehr Fischer (Norderney)  

¶ Peter Tjaden Nahverkehrs GmbH 

¶ Reederei Baltrum-Linie GmbH 

¶ Thomas Gerdes Reisen e.K. 

¶ Verkehrsbetriebe des Landkreises Leer GmbH, Anrufsbus Gmbh  

¶ Weser-Ems Busverkehr GmbH 

Die Betreiber der Stadtverkehre lauten wie folgt:  

 

¶ Stadt Emden: Stadtverkehr Emden GmbH 

¶ Stadt Leer: Jacobs Reisedienst 

¶ Stadt Wilhelmshaven: Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Wilhelmshaven GmbH 

1.4.4 Organisation der Verkehrsunternehmen  

Der Großteil der Verkehrsunternehmen hat sich zum Verkehrsverbund Ems -Jade (VEJ) zusam-

mengeschlossen. Der Verbund beinhaltet 14 Busunternehmen. Im Verkehrsverbund gibt es ein-

heitliche Tarifbestimmungen und Beförderungsbedingungen. Es findet zudem eine geme insame 

Vermarktung statt.  
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2 Mobilität i n der  Verkehrsregion  

2.1 ÖPNV als Teil integrierte r Mobilität  

ÖPNV-Planung ist dann erfolgreich, wenn sie als Teil einer integrierten Mobilitätsplanung be-

trachtet wird. Im Folgenden werden wichtige Elemente mit Bezug zum ÖPNV dargestellt:  

Im Buslinienverkehr  besteht eine Differenzierung nach verschiedenen Produkten, um den ver-

schiedenen Fahrgastanforderungen gerecht zu werden: Es gibt Stadtbusangebote zur Erschlie-

ßung der Städte, Linien, die auf die Bedienung des Schülerverkehrs ausgerichtet sind und Regio-

nalbuslinien, die eine möglichst schnelle Verbindung zwischen Orten herstellen. Ein Beispiel für 

ein qualitativ hochwertiges Regionalbusangebot ist der PlusBus. Mit dem Bus -Schiene-Grund-

netz wurde ein Konzept schneller Regionalbusverkehre e ntwickelt.  

Neben den regulären Linienverkehren kommen auch bedarfsorientierte Angebote  zum Einsatz. 

Ein Beispiel dafür ist der AnrufBus im Landkreis Leer, welcher nach vorheriger telefonischer An-

meldung ohne festen Fahrplan und fester Fahrroute zwischen allen Haltestellen der Gemeinde 

verkehrt. Im Landkreis Friesland und der Stadt Wilhelmsh aven wird momentan die Einrichtung 

von On-Demand-Services geprüft. Bei diesem Angebot können Fahrgäste in einer App flexible 

Fahrten zwischen ihren Wunschzielen buchen.  

Eine Ergänzung des ÖPNV-Angebots erfolgt durch die Bürgerbusse . Diese verkehren in Nieder-

sachsen und damit auch in der Verkehrsregion VEJ im Rahmen des PBefG nach einem festen, 

möglichst vertakteten, Fahrplan ; Anruffahrten sind nur in einem kleinen Umfang möglich.  Bür-

gerbusse werden von einem Verein ehrenamtlich betrieben und  von den Vereinsmitgliedern eh-

renamtlich gefahren. Im Landkreis Aurich verkehrt der BürgerBus Hage und im Landkreis Fries-

land der BürgerBus Wangerland.  

Auch Sharing-Angebote stellen eine wichtige Ergänzung zum ÖPNV im Rahmen nachhaltiger 

Mobilität dar. Carsharing  ermöglicht es ÖPNV-Kunden Wege und Fahrtzwecke zu erledigen, die 

mit dem ÖPNV nur schwer zu bewältigen sind, ohne ein Auto besitzen zu müssen. In der Ver-

kehrsregion gibt es beispielsweise  Carsharing-Angebote in den kreisfreien Städten Wilhelms-

haven und Emden, in der Stadt Leer und in einzelnen Gemeinden wie Spiekeroog (am Fähranle-

ger Neuharlingersiel) und Aurich ( Verein mit ca. 3 Fahrzeugen). In den Städten Leer und Emden 

gibt es zudem E-Roller-Sharing. 

Bikesharing erhöht die Flexibilität auf der letzten Meile, ohne dass man sein Fahrrad im Bus 

oder Zug mitführen muss. Es gibt momentan kein Bikesharing Angebot in der Verkehrsregion. 

Es gibt jedoch auf Touristen ausgelegte Verleihangebote, beispielsweise in Aurich, Le er, Emden 

und Wilhelmshaven. 

In der Verkehrsregion befinden sich Inseln, die durch Fährverkehr erreichbar sind. Folgende 

Fährverbindungen sind relevant:  

¶ Emden ς Borkum (weiteres Beförderungsangebot ist der Katamaran) 
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¶ Emden ς Delfzijl 

¶ Ditzum ς Petkum 

¶ Norddeich ς Juist (tideabhängig) sowie Schnellfähre 

¶ Norddeich ς Norderney sowie Schnellfähre  

¶ Neßmersiel ς Baltrum (tideabhängig) sowie Schnellfähre an bestimmten Tagen  

¶ Bensersiel ς Langeoog 

¶ Neuharlingersiel ς Spiekeroog (tideabhängig)  

¶ Harlesiel ς Wangerooge sowie Schnellfähre 

¶ Wilhelmshaven ς Helgoland 

¶ Wilhelmshaven ς Eckwarderhörne 

Insbesondere an Bahnhöfen und in einigen Innenstädten gibt es in der Verkehrsregion Möglich-

keiten für überdachtes Fahrradparken.  In Emden und Wilhelmshaven gibt es jeweils eine Fahr-

radstation am Bahnhof. Die Fahrradstation am Bahnhof  Leer befindet sich gerade im Bau.  

Park and Ride -Anlagen sind in der Verkehrsregion insbesondere an Bahnhöfen relevant, bei-

spielsweise in Emden, Norden, Sande und Jever. Zudem gibt es große Parkplätze an den Fährhä-

fen. 

Mobilitätsstationen sind ein Ansatz, verschiedene Mobilitätsangebote attraktiv zu verknüpfen. 

Der ÖPNV ist dabei das zentrale Angebot, um welches verschiedene weitere Angebote wie Car- 

und Bikesharing, B+R-Anlage, Ladestation für E-Autos, Taxi und On-Demand-Angebote gruppiert  

werden. Die einheitlich aufgebauten Mobilitätsstationen sind zudem architektonisch attraktive 

bauliche Einrichtung en mit digitalen Informationsangeboten, hoher Aufenthaltsqualität, WLAN 

sowie komplementärer Serviceangebote wie bspw. Pa ketstation, Verkaufsautomat, Fahrradrepa-

raturstation und öffentlicher WC.  In der Verkehrsregion planen momentan die Stadt Wilhelms-

haven und der Landkreis Friesland die Einrichtung von Mobilitätsstationen.  

2.2 Bestandsaufnahme im straßengebundenen ÖPNV  

Im nachfolgenden Kapitel werden Merkmale beschrieben, welche im straßengebundenen ÖPNV 

über die gesamte Verkehrsregion bzw. große Teile dieser einheitlich geregelt sind.  

2.2.1 Tarif  

Es gilt der Tarif des Verkehrsverbunds Ems-Jade (VEJ). Die Aufgabenträger legen die Anwendung 

des VEJ-Tarif durch Allgemeine Vorschriften oder Öffentliche Dienstleistungsaufträge fest.  

Im VEJ werden einige klassische Tarifprodukte wie Einzelkarten, Mehrfachkarten, Dauerkarten 

und Abonnements angeboten. Es bestehen Ermäßigungen für Familien, Schüler, Auszubildende 
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und Senioren wie das Jugendticket, das Familienticket und die Senioren-Card (Details siehe Ta-

belle 2). Hinzu kommen spezifische Tickets für die Stadtverkehre Emden und Wilhelmshaven so-

wie den AnrufBus Leer. Der Stadtbus Leer hat ein eigenes Ticketsortiment, welches nicht Be-

standteil des VEJ-Tarifs ist. 

Das Urlauberbus-Ticket richtet sich an Touristen. Diese erhalten eine Nordsee -Service-Card, Kur-

karten oder Gästekarten , welche zu einer ermäßigten ÖPNV-Nutzung berechtigt.  

Anerkannt werden das Deutschlandticket, das Niedersachsen -Ticket sowie die Anschlussmobili-

tät im Zu- und Nachlauf der relationsbezogenen Fahrscheine des Niedersachsentarifs (zu den 

derzeitigen Konditionen 03/25).  

Einige Tarifangebote der DB AG werden auf bestimmten Linien ebenfalls anerkannt. Hervorzuhe-

ben ist dabei die Rabattierung des Fahrpreises bei Vorlage einer BahnCard.  

Produkt  Zielgruppe  Beschreibung  

Einzelkarte Erwachsene Fahrt zwischen Start- und Zielhalte-

stelle mit beliebig vielen Umstiegen 

Einzelkarte ermäßigt Kinder von 4 bis einschließlich 11 Jah-

ren (im Stadtverkehr Emden von 6 bis 

einschließlich 13 Jahren, im Stadtver-

kehr Wilhelmshaven  von 6 bis ein-

schließlich 14 Jahren); Gruppen ab 10 

Personen 

Ermäßigung auf Einzelkarten 

Mehrfahrtenkarte (5er -Ticket) Jedermann Fünf Fahrten zu einem ermäßigten 

Preis, nur gültig in den Landkreisen 

Leer und Aurich 

Tagesrückfahrkarte Jedermann Hin- und Rückfahrt zwischen zwei 

Zonen ggf. mit Umstiegen. Sie gel-

ten ganztägig und sind übertrag-

bar. 

Familienticket bis zu zwei Erwachsenen, bis zu drei 

Kinder bis 14 Jahre 

Hin- und Rückfahrt an einem Tag 

Wochen- und Monatskarte  Jedermann Gültigkeit im aufgedruckten Zeit-

raum und Haltestellen  

Schülerwochen- und -monats-

karte, Schülersammelzeitkarte 

Schüler Gültigkeit in aufgedrucktem Zeit-

raum und Zonen  

Regionales Jugendticket 

 

Schülerinnen und Schüler, Auszubil-

dende, Bundesfreiwilligendienst --

leistende etc.  

Gültig im gesamten VEJ 

SchülerkarǘŜ αtƭǳǎά Schüler Gültig im gesamten VEJ, als Ergän-

zung zur Schülerkarte 

Mobil65Karte Personen ab 65 Jahren Gültigkeit im aufgedruckten Kalen-

dermonat. Beliebig viele Fahrten  

Senioren-Card Personen ab 65 Jahren Gültig für 12 Monate. Berechtigt 

zum Kauf ermäßigter Fahrkarten.  

Tabelle 2: Übersicht Tarifangebote VEJ 
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2.2.2 Haltestellen  

Haltestellen sind das Aushängeschild des ÖPNV und spielen eine entscheidende Rolle für dessen 

positive Wahrnehmung . Sie sorgen sie für die ständige Repräsentation des ÖPNV und haben die 

primäre Aufgabe Wartezeiten attraktiv zu gestalten.  

Um den ÖPNV für alle Menschen zugänglich zu machen, ist eine barrierefreie Gestaltung der 

Haltestellen in Abstimmung auf die eingesetzten Fahrzeuge erforderlich. Ein einheitliches Er-

scheinungsbild und eine standardisierte Ausstattung der Haltestellen trage n zur Stärkung des 

Images einer zusammengehörigen ÖPNV -Region bei und gewährleisten eine gesicherte Quali-

tät.  

5ŀǎ αYƻƴȊŜǇǘ ȊǳǊ DŜǎǘŀƭǘǳƴƎ ōŜǎǘŜƘŜƴŘŜǊ ǳƴŘ ƴŜǳŜǊ IŀƭǘŜǎǘŜƭƭŜƴά der Verkehrsregion Ems-Jade 

(zuletzt aktualisiert im Jahr 2017) beschreibt die Zuständigkeiten und rechtlichen Grundlagen, 

stellt ein Konzept zur Kategorisierung von Haltestellen vor und schlägt Mindeststandards für die 

Ausstattung von Haltestellen differenziert nach Kategorien vor.  Das Konzept sollte vor dem Hin-

tergrund der Entwicklung der VEJ zu einem Mobilitätsverbund und der d araus resultierenden 

neuen Markenbildung an die sich verändernden  Rahmenbedingungen hinsichtlich moderner 

Designsprachen überarbeitet werden.  

Dieses Konzept soll bei der Planung von Haltestellenneubauten, -ausbauten und -umbauten in 

der Verkehrsregion Ems-Jade2 berücksichtigt werden.  Die Ausstattung der Haltestellen soll auf-

grund der begrenzten finanziellen Mittel schrittweise umgesetzt werden. Dabei werden Halte-

stellen priorisiert, welche aufgrund ihrer Bedeutung für das Liniennetz oder durch eine über-

durchschnittliche Anzahl von Nut zern eine hohe Verkehrsbedeutung haben.  Neben Vorgaben 

für bauliche und verkehrliche Einrichtungen werden auch Vorschläge zur Gestaltung von Fahr-

gastinformationen gemacht.  

Die Anhebung der Haltestellenqualität soll die folgenden Ziele verfolgen:  

¶ Erhöhung der Barrierefreiheit  

¶ Verbesserung der Aufenthaltsqualität für die Fahrgäste  

¶ Schaffung eines einheitlichen Erscheinungsbildes (insbesondere auch unter Berücksichtigung 

der Sicherheit der Fahrgäste) 

¶ Vereinfachte Möglichkeiten der Orientierung, vor allem für Gelegenheitsfahrer  

¶ Verbesserung des Images des ÖPNV 

Die Vorgaben zur empfohlenen Ausstattung  unterscheiden sich je nach Haltestellenkategorie, 

welche sich vom Fahrgastaufkommen und der verkehrlichen Funktion der Haltestelle ableiten 

lässt. Es werden folgende drei Kategorien unterschieden:  

¶ Mindestausstattung: Unterwegshaltestellen, primär für die Schülerbeförderung  

¶ Standardausstattung: Bushaltestelle mit mittlerer oder geringer Verkehrsbedeutung  

 
2 Mit Ausnahme der Stadt Wilhelmshaven 
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¶ Maximalausstattung: Haltestellen mit hoher Verkehrsbedeutung, z.B. überdurchschnittlich 

viele Ein- und Aussteiger und wichtige Verknüpfungspunkte  

Für jede Kategorie wurden  Mindestanforderungen als Ziel ausstattung festgelegt, wobei im Ein-

zelfall zu prüfen ist, ob zusätzliche Ausstattungselemente sinnvoll sind.  Das Konzept trifft unter 

anderem Aussagen zu folgenden Ausstattungsmerkmalen:  

Fahrgastinformation  

Die Ausstattung von Haltestellen mit Fahrgastinformationen variiert je nach Fahrgastaufkommen 

ǳƴŘ ǾŜǊƪŜƘǊƭƛŎƘŜǊ Cǳƴƪǘƛƻƴ ŘŜǊ IŀƭǘŜǎǘŜƭƭŜΦ ±ƻǊƎŀōŜƴ ǎƛƴŘ ƛƳ αYƻƴȊŜǇǘ ȊǳǊ DŜǎǘŀƭǘǳƴƎ ōŜǎǘŜƘŜƴπ

ŘŜǊ ǳƴŘ ƴŜǳŜǊ IŀƭǘŜǎǘŜƭƭŜƴά ǾƻƳ ±9W ǳƴŘ ŘŜǊ ±ŜǊƪŜƘǊǎǊŜƎƛƻƴ ŀǳǎ ŘŜƳ Wŀhr 2017 beschrieben 

(siehe Kapitel 2.2.2 und Anlage 2). An jeder Haltestelle müssen ein Haltestellenschild mit Halte-

stellenname, Linien und Linienzielen sowie ein Fahrplan mit Abfahrtszeiten vorhanden sein. Zu-

sätzlich können Informationen zum Tarifangebot, zum Liniennetz, Umgebungspläne der Halte-

stelle oder Ortspläne sowie weitere Informationen angebracht werden.  

Dynamische Fahrgastinformationsanzeigen, welche über die nächsten Abfahrten in Echtzeit in-

formieren, sind an zentralen Umsteigepunkten sowie an stark frequentierten Haltestellen  ein 

wichtiges Qualitätskriterium und befinden sich aktuell durch die Aufgabenträger in der Umset-

zungsphase. 

Eine einheitliche Benennung von Haltestellen wurde in den letzten Jahren vorangetrieben.   

Aushangfahrpläne  

Die Aushangfahrpläne an den Haltestellen müssen aktuell, übersichtlich und gut lesbar sein. 

Durch ein einheitliches Design im der gesamten Verkehrsregion wird die Verständlichkeit der In-

formationen gesteigert und der einheitliche Auftritt gestärkt.   

An wichtigen und zentralen Haltestellen sind über die Aushangfahrpläne hinaus weitere Infor-

mationen, wie ein Umgebungs - oder Stadtplan auszuhängen.  

Wartehallen  

Fahrgastunterstände sind bedarfsgerecht aufzustellen. An Haltestellen in zentralen Bereichen 

und an wichtigen Umsteigehaltestellen sind sie jedoch unverzichtbarer Bestandteil der Haltestel-

lenausstattung. Aus Gründen der Sicherheit und um Sichtkontakt zwisc hen Fahrer und Fahrgast 

herzustellen, soll transparenten und beleuchteten Fahrgastunterständen der Vorzug eingeräumt 

werden.  In Einzelfällen, z. B. aus Gründen des Denkmalschutzes, ist in Abstimmung mit dem Auf-

gabenträger eine abweichende Gestaltung möglic h. Weiterhin sollten Abfallbehälter vorhanden 

sein. 

Sitzplätze  

Es wird angestrebt, dass an möglichst vielen Haltestellen Sitzgelegenheiten vorhanden sind. Die 

Anzahl der Sitzplätze ist abhängig von der verkehrlichen Bedeutung der Haltestelle und den ört-
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lichen Gegebenheiten. Sie sollten aus witterungsbeständigem, pflegeleichtem Material herge-

stellt sein. Es ist darauf zu achten, dass die Sitze dauerhaft haltbar angebracht werden, nur 

schwer zu beschädigen und Einzelteile leicht auswechselbar sind.  

Fahrradabstellanlagen  

Fahrradabstellanlagen an den Haltestellen sollen eine hohe Sicherheit gegen Diebstahl und Van-

dalismus aufweisen sowie ein bequemes und sicheres Abstellen und Anschließen der Fahrräder 

(es sind Rahmenhalterungen vorzusehen, die die Möglichkeit bieten, das F ahrrad am Rahmen 

und an den Rädern zu befestigen) ermöglichen. Wünschenswert sind darüber hinaus ein wirksa-

mer Wetterschutz sowie eine ausreichende Beleuchtung.  

2.2.3 Fahrgastinformation  

In den Mobilitätszentralen in Aurich, Jever, Leer, Emden und Wilhelmshaven können Fahrgäste 

vor Ort Beratung einholen, Fahrplanauskünfte erhalten und Tickets erwerben. Auch eine telefo-

nische Beratung ist möglich. Die Öffnungszeiten sind je nach Standort un terschiedlich.  

Digitale Anlaufstelle für Fahrgastinformationen sind die Website des Verkehrsverbunds VEJ 

(www.vej-bus.de) und die Websites der Landkreise und kreisfreien Städte  sowie für den Stadtver-

kehr Wilhelmshaven die Website der Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Wilhelmshaven GmbH .  

Auf der Website des VEJ finden sich Informationen zum Fahrplanangebot und Tarif, sowie Mel-

dungen zu aktuellen Änderungen  für den Regionalverkehr . Verbindungsauskünfte können über  

eine Eingabemaske abgefragt werden . Für den Stadtverkehr Wilhelmshaven sind diese Informa-

tionen über die Website der Verkehrsgesellschaft verfügbar. Zudem besteht der Webauftritt der 

Verkehrsregion (www.vej-info.de) 

Auf mobilen Endgeräten können Fahrtauskünfte und Echtzeitinformationen des VEJ zusätzlich 

über die FahrPlaner-App abgerufen werden.  

Int eraktive r Liniennetzplan  

Die Verkehrsregion Ems-Jade und die Landkreise stellen für die Region einen inte raktiven Linien-

netzplan zur Verfügung. Dieser bietet neben der Fahrplanauskunft und Echtzeitdaten auch die 

Möglichkeit, Points of Interest (POIs) wie touristische Ziele, E-Ladesäulen, Parkmöglichkeiten und 

mehr anzuzeigen. Der Liniennetzplan wird  durch die VEJ kontinuierlich aktualisiert und weiter-

entwickelt. Die Verkehrsunternehmen stellen der VEJ die notwendigen Informationen zur Pflege 

des Interaktiven Liniennetzplanes unaufg efordert und unmittelbar nach Bekanntwerden der In-

formation zur Verfügung. Hierunter fallen alle tagesaktuellen und fahrgastrelevanten Informatio-

nen und insbesondere Informationen zu Abweichungen im Angebot oder von Linienwegen, bei-

spielsweise durch Bauarbeiten.  
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Mobilitätszentralen  

Die Mobilitätszentralen des VEJ sind: 

1. für den Landkreis Aurich:  

Mobilitätszentrale Aurich, Norderstr. 23, 26607 Aurich  

Öffnungszeiten:  

Mo. ς Fr. 08:00 ς 18:00 Uhr 

Sa.   teilweise von 09:00 ς 13:00 Uhr 

2. für die Landkreise Friesland und Wittmund:  

Mobilitätszentrale Jever, Schlosserstraße 45, 26441 Jever 

Öffnungszeiten:  

Mo. ς Do. 08:00 - 12:15 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr 

Fr.  08:00 - 12:15 Uhr und 13:00 - 16:00 Uhr  

3. für den Landkreis Leer:  

Mobilitätszentrale Leer, Bahnhofsring 8, 26789 Leer  

Öffnungszeiten:  

Mo. ς Fr. 8:00 ς 18:00 Uhr 

Eine Abstimmung mit den Auskunftsstellen der Stadtverkehre Emden und Wilhelmshaven er-

folgt.  

Die Leistungen der Mobilitätszentralen umfassen:  

¶ persönliche und telefonische Beratung sowie Beratung per E-Mail zu Fahrplan und Tarifen des 

Verkehrsverbundes Ems-Jade 

¶ Fahrkartenverkauf für alle ÖPNV -Linien aller Verkehrsunternehmen im Verbundgebiet sowie 

teilweise auch für Angebote der Niedersachsentarif GmbH sowie DB Fernverkehr/Fernbus  

¶ Ausgabe von Fahrplänen 

¶ Beratung über die Beförderung von Reisegruppen in den Bussen des ÖPNV und Koordination 

der Anfragen in Absprache mit dem betroffenen Verkehrsunternehmen  

¶ Beratung über die Mitnahme von Fahrrädern in den Bussen des ÖPNV  

¶ Beratung zur Nutzung des ÖPNV für mobilitätseingeschränkte Personen  

¶ Marketing und Information über  touristische Angebote im Linienverkehr  (z. B. Urlauberbus), 

das regionale Jugendticket, bestehende On-Demand-Services sowie das Bildungsangebot  αEin-

steigerbusά für Schulen und Senioren  

¶ zentraler Ansprechpartner für Fundsachen aus dem zuständigen ÖPNV -Gebiet und Koordina-

tion der Anfragen für eine kundenfreundliche Regelung  
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2.2.4 ÖPNV-Angebote und  Projekte  

In der Verkehrsregion wird laufend daran gearbeitet, den ÖPNV attraktiv zu gestalten. Dazu gibt 

es folgende Projekte: 

Urlauberbus  

Der Urlauberbus ist ein Tarifangebot für Übernachtungsgäste in den Landkreisen Aurich, Fries-

land, Leer und Wittmund sowie im benachbarten Landkreis Ammerland und in den Städten Em-

den und Wilhelmshaven. Gäste mit einer Kur - oder Gästekarte oder Nordsee -Service-Card kön-

nen ab 9 Uhr für einen Euro pro Person und Fahrt den ÖPNV im Verkehrsverbund Ems -Jade und 

im Landkreis Ammerland nutzen. Hiermit soll der Bedeutung des Tourismus für die Region Rech-

nung getragen werden und die Nutzung des ÖPNV für den Besuch vo n touristischen Zielen und 

Sehenswürdigkeiten gefördert werden.  

Einsteigerbus  

Der Einsteigerbus, ein gemeinsames Projekt des Verkehrsverbundes und der Verkehrsregion 

Ems-Jade, vermittelt Schülern und Kindern in den Landkreisen Aurich, Friesland, Leer und Witt-

mund das sichere und verantwortungsvolle Verhalten im Bus und ÖPNV in Theor ie und Praxis.  

Darüber hinaus ist der Einsteigerbus als Informationsmobil an präsenten Orten und Veranstal-

tungen in der Region unterwegs, um der interessierten Bevölkerung und auch Urlaubern Fragen 

zum Busverkehr zu beantworten.  

Weiter bietet der Einsteigerbus für Schüler von weiterführenden Schulen die Schulung zu Busbe-

gleitern an. Hintergrund sind in der Schülerbeförderung auftretende Probleme, wie beispiels-

weise Drängeleien oder andere Streitigkeiten. Ziel der Ausbildung ist es , ein höheres Sicherheits-

gefühl in der täglichen Schülerbeförderung zu erreichen und durch die Ausbildung zu Busbeglei-

tern das Selbstbewusstsein und die Zivilcourage der Heranwachsenden zu fördern. Die Ausbil-

dung wird eng mit der örtlichen Polizei zusammen  durchgeführt.  

Neben dem großen Bereich der Sicherheitsschulungen für Kinder und Jugendliche bietet der 

Einsteigerbus auch für den Erwachsenen - und Seniorenbereich Informationsveranstaltungen an. 

Vielen ist das Liniennetz der Region häufig nicht bekannt oder aber es best ehen Hemmschwel-

len, weil verlernt worden ist, wie Busfahren funktioniert. Hier bietet der Einsteigerbus Informatio-

nen zum Fahrplanangebot und den Tarifen, aber auch zu den (Sicherheits)Einrichtungen im Bus 

an. 

Alternative Antriebe  

Der Einsatz von alternativen Antrieben im  Busverkehr ist gemäß Saubere-Fahrzeuge-Beschaf-

fungs-Gesetz zukünftig verpflichtend. In der Verkehrsregion kommen Fahrzeuge mit emissions-

armem Antrieb bislang wie folgt zum Einsatz:  

¶ Landkreis Aurich: im Linienbündel ab Sommer 2025 zwei Elektrobusse (Batterieantrieb); in Bün-

deln Aurich & Krummhörn sowie Städteachse Nord -Ost je zwei Elektrobusse voraussichtlich in 

2026 
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¶ Landkreis Friesland: sechs Elektrobusse (Batterieantrieb) im Einsatz der Fa. Bruns Omnibusver-

kehr sowie fünf Wasserstoffbusse im Einsatz der Fa. Weser-Ems Busverkehr 

¶ Landkreis Leer: fünf Wasserstoffbusse im Einsatz der Fa. Weser-Ems Busverkehr 

¶ Landkreis Wittmund: je ein Fahrzeug mit emissionsarmem Antrieb in Linienbündeln Nord und 

Süd 

PlusBus 

Der PlusBus ist ein, ursprünglich vom Mitteldeutschen Verkehrsverbund (MDV) entwickeltes, Pre-

mium -Busangebot, welches den Anspruch hat, deutschlandweit auf relevanten ÖPNV -Achsen 

ohne Schienenverkehr ein attraktives ÖPNV-Angebot zu schaffen. Folgende Mindeststandards 

gelten: 

¶ stündliche Taktung  

¶ fährt Mo ς Fr von 6 bis 20 Uhr 

¶ fährt am Wochenende  

¶ fährt immer zur gleichen Abfahrtminute  

¶ unabhängig von Schul - und Ferienzeiten 

¶ direkter, konstanter Linienweg  

¶ Anschluss an Schienenverkehr und andere Buslinien  

 

{Ŝƛǘ ŘŜƳ мΦ !ǳƎǳǎǘ нлнп ǾŜǊƪŜƘǊŜƴ ŘƛŜ ŜǊǎǘŜƴ ȊǿŜƛ [ƛƴƛŜƴ ŘŜǎ αtƭǳǎ.ǳǎ hǎǘCǊƛŜǎƭŀƴŘάΥ 

¶ PlusBus 450 Aurich ς Riepe ς Emden 

¶ PlusBus 451 Aurich ς Ihlow ς Simonswolde 

 

Diese Angebote verkehren  von morgens bis abends an  6 Tagen/Woche im Stundentakt (Linie 

450 und 451 sonntags im 2h -Takt). 

 

Zum 1. Mai 2025 sind folgende Linien hinzugekommen:  

¶ PlusBus 480 Aurich ς Wittmund ς Jever 

¶ PlusBus 410 Aurich ς Georgsheil ς Emden 

¶ PlusBus 421 Emden ς Hinte -Pewsum ς Greetsiel 

¶ PlusBus 422 Emden ς Loquard ς Pewsum ς Wirdum 

 

Ab dem 1. Januar 2026 verkehren zudem folgende Linien als PlusBus-Linien: 

¶ PlusBus 311 Friedeburg - Reepsholt - Wittmund ( - Harlesiel) 

¶ PlusBus 343 Harlesiel - Carolinensiel - Wittmund ( - Friedeburg) 
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2.3 Bestandsaufnahme im s chienengebundene n Verkehr  

2.3.1 Schienenpersonenfernverkehr  

Im Fernverkehr werden die Bahnhöfe in Norddeich, Norden, Emden und Leer mit je zwei Inter-

city-Linien (IC) bedient; der Bahnhof Marienhafe mit einer Intercity -Linie: 

¶ IC-Linie 35 Norddeich ς Emden ς Münster (W) ς Köln 

¶ IC-Linie 56 Norddeich ς Bremen ς Hannover ς Magdeburg ς Leipzig / Berlin - Cottbus: im 2 -

Stunden-Takt. 

Die IC-Linie 56 hält auch am Bahnhof Augustfehn, welcher mit Bus und Bahn gut aus der Ver-

kehrsregion erreichbar sind.  

2.3.2 Schienenpersonennahverkehr  

Im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) bestehen in der Verkehrsregion folgende Angebote 

von Regionalbahn- (RB) und Regionalexpress-Linien (RE): 

¶ RE 1 und IC 56 Norddeich Mole - Bremen zusammen im Stundentakt: Zwischen Bremen und 

Norddeich Mole erfolgt eine Anerkennung der Nahverkehrstarife im IC. Folgende Bahnhöfe 

werden angebunden: Norddeich Mole, Norddeich, Norden, Marienhafe, Emden und Leer. 

¶ RE 15 Emden Außenhafen ς Münster. Folgende Bahnhöfe werden angebunden: Emden Außen-

hafen, Emden und Leer. In Umsetzung : Neermoor.  

¶ RE 18 Wilhelmshaven ς Osnabrück im Stundentakt und mit Halt in Sande, Varel und Wilhelms-

haven 

¶ RS3 Wilhelmshaven ς Bremen. Verkehrt mehrmals täglich (außer an Sonn - und Feiertagen) als 

Ergänzungslinie und Taktverdichtung zur RE 18 (Streckenabschnitt Oldenburg ς Wilhelms-

haven) mit Halt in Sande, Varel und Wilhelmshaven 

¶ RB 57 Leer ς Groningen im Stundentakt mit Halt in Weener und Leer; in Umsetzung  befindliche 

Halte in Bunde und Ihrhove  

¶ RB 59 Esens ς Wilhelmshaven im Stundentakt mit Halt in Esens, Burhafe, Wittmund, Jever, 

Schortens-Heidmühle,  Sande und Wilhelmshaven 

2.3.3 Schiene-Bus-Grundnetz  

Die Landkreise und kreisfreien Städte der Region Weser-Ems haben in ihrem 2019 erstellten 

aŀǎǘŜǊǇƭŀƴ αLƴƴƻǾŀǘƛƻƴ ƛƴ ŘŜǊ 5ŀǎŜƛƴǎǾƻǊǎƻǊƎŜ ƛƴ ŘŜǊ wŜƎƛƻƴ ²ŜǎŜǊ-9Ƴǎά ŘƛŜ ±ƛǎƛƻƴ ŜƛƴŜǎ 

Schiene-Bus-Grundnetzes skizziert. Die Verkehrsregion -Nahverkehr Ems-Jade ist Teil der Region 

Weser-Ems. Das skizzierte Netz soll landkreisübergreifend die Mobilität der Region weiterentwi-

ckeln und mögliche Synergien zwischen den Aufgabenträgern heben. Es dient zudem für die 

weitergehende verkehrliche Planung als Grundlage.  
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Im Rahmen einer 2023 vorgelegten Studie wurden die bisherigen Überlegungen zur Gestaltung 

dieses Schiene-Bus-Grundnetzes weiterentwickelt und vertieft und eine Strategie zur schrittwei-

sen Umsetzung des Schiene-Bus-Grundnetzes entwickelt.  

Ziel des Schiene-Bus-Grundnetzes ist es, die Erreichbarkeit relevanter Ziele in der Region sicher-

zustellen. Diese Ziele sind zentrale Ziele der Raumordnung, SPNV-Stationen, Orte mit hohem 

Aufkommen an Pendlern oder Touristen sowie Orte zur Verbesserung der  regionalen Erreich-

barkeit. Das Angebot auf den Achsen zwischen diesen Orten soll dabei einheitlichen Mindest-

standards entsprechen. Linien des Schiene-Bus-Grundnetzes sollen stündlich vertaktete Fahr-

möglichkeiten bieten in folgenden Betriebszeiten:   

¶ Montag ς Freitag 6 bis 23 Uhr 

¶ Samstag 7 bis 22 Uhr 

¶ Sonn- und Feiertag 8 bis 22 Uhr  

Für Linien, für welche eine geringe Nachfrage erwartet wird, existiert ein reduzierter Bedienstan-

dard. Das früheste Betriebsende dieser Linien ist für alle Verkehrstage auf 20 Uhr festgesetzt. 

Am Wochenende ist eine Bedienung im Zwei -Stunden-Takt zulässig.  

Den im Ergebnis der Studie entstandenen Liniennetzplan des Schiene -Bus-Grundnetz Weser -

Ems ist in Anlage 1 zu sehen. Es besteht aus den bestehenden und zu reaktivierenden  Linien des 

Schienenpersonennahverkehrs, aus Bestandslinien des regionalen Busverkehrs sowie neu einzu-

richtenden Regionalbusverbindungen. Im Bereich der Verkehrsregion Ems -Jade besteht das 

Schiene-Bus-Grundnetz zum Großteil aus Bestandslinien.  

2.3.4 Deutschland -Takt  

Der Deutschland-Takt beschreibt ein Zielkonzept für den Fern - und Regionalverkehr in Deutsch-

land. Ziele sind ein dichtes Taktangebot im Fernverkehr, schnelle Reisezeiten und optimale Um-

steigeverbindungen. Für Niedersachsen insgesamt ergeben sich insbesonde re verkürzte Fahr-

zeiten nach Nordrhein -Westfalen und nach Süddeutschland.  

Für die Verkehrsregion ergeben sich vor allem in Wilhelmshaven Änderungen im Vergleich zu 

heute: 

¶ Wilhelmshaven ς Oldenburg: Halbstundentakt im Regionalverkehr. Weiterführung der Züge 

nach Bremen und/oder Osnabrück optional  

¶ Wilhelmshaven ς Bremen ς (Hannover - Leipzig ς Dresden): Fernverkehrslinie im Zweistunden-

takt, dann jedoch als Ersatz einer Regionalverkehrsfahrt  

2.3.5 Bahnplan Ost -Friesland   

Innerhalb der Verkehrsregion wurden mögliche Reaktivierungen von derzeit stillgelegten Schie-

nenstrecken für den Schienenpersonennahverkehr untersucht. Folgende Strecken haben sich 

dabei als erfolgsversprechend herausgestellt:  




































































































































